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für nichtig erklärt werden, wenn die Voraussetzungen gemäß 
§ 6  für die Erteilung nicht Vorlagen. Das Verfahren auf Nich
tigerklärung wird auf schriftlichen Antrag oder von Amts 
wegen insbesondere auf Anregung des Amtes für industrielle 
Formgestaltung eingeleitet.

(2) Der Antrag auf Nichtigerklärung ist zu begründen. Ist 
die Laufdauer eines Urheberscheines oder eines Patentes be
reits beendet, so hat der Antragsteller sein berechtigtes Inter
esse an der Nichtigerklärung nachzuweisen.

(3) Wird ein Antrag auf Nichtigerklärung zurückgenommen, 
so kann das Verfahren von Amts wegen fortgesetzt werden. 
Der Ursprungsbetrieb und der Urheber oder der Inhaber eines 
Patentes sind an dem Verfahren zu beteiligen.

§26

Beschwerdeverfahren

(1) Gegen Entscheidungen der Prüfungsstelle für indu
strielle Muster und der Spruchstelle für Nichtigerklärung 
kann Beschwerde eingelegt werden.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich oder mündlich unter An
gabe der Gründe innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach 
Zustellung der Entscheidung bei der Stelle einzulegen, welche 
die Entscheidung getroffen hat.

(3) Über die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 
2 Wochen nach ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Be
schwerde nicht oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, so 
ist sie innerhalb dieser Frist der Beschwerdespruchstelle zur 
Entscheidung zuzuleiten. Kann in Ausnahmefällen die Ent
scheidung der Beschwerdespruchstelle innerhalb einer weite
ren Frist von 4 Wochen nicht getroffen werden, so ist rechtzei
tig ein Zwischenbescheid unter Angabe der Gründe sowie des 
voraussichtlichen Abschlußtermins zu geben. Die Beschwerde
spruchstelle entscheidet endgültig.

(4) Steht dem Beschwerdeführer ein anderer am Verfahren 
Beteiligter gegenüber, so gilt die Vorschrift im Abs. 3 Satz 1 
nicht.

§27

Gebühren und Kosten

(1) Der Präsident des Amtes für Erfindungs- und Patent
wesen erläßt im Einvernehmen mit dem Minister der Finan
zen eine Anordnung, in der Einzelheiten für die Zahlung von 
Gebühren geregelt sind. Werden Gebühren nicht innerhalb 
der in der Anordnung genannten Fristen gezahlt, so gelten 
Rechtshandlungen als nicht vorgenommen.

(2) In einem Verfahren vor den Prüfungs- und Spruchstel
len sowie der Schlichtungsstelle können diese darüber ent
scheiden, inwiefern einer der Beteiligten die durch eine An
hörung oder Besichtigung entstandenen Kosten zu tragen hat 
oder eine gezahlte Gebühr zurückerstattet wird.

5. A b s c h n i t t  

Sonstige Bestimmungen

§28

Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten

Für alle Rechtsstreitigkeiten über die Urheberschaft oder 
die Patentinhaberschaft an einem industriellen Muster sowie 
wegen einer widerrechtlichen Benutzung ist das Bezirks
gericht Leipzig zuständig.

Allgemeine Vorschriften

§29

(1) Personen mit Sitz oder Wohnsitz außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik genießen auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit und entsprechend den Festlegungen inter
nationaler Vereinbarungen, denen die Deutsche Demokratische 
Republik angehört, die gleichen Rechte, wie sie die Bestim
mungen dieser Verordnung für Personen mit Sitz oder Wohn
sitz in der Deutschen Demokratischen Republik vorsehen.

(2) Wer aus der Hinterlegung eines Musters nach dem 
Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung ge
werblicher Muster oder Modelle Rechte geltend machen will, 
der hat die Prüfung des Musters oder Modells beim Amt für 
Erfindungs- und Patentwesen zu beantragen. Dem Antrag 
sind die im § 8  Abs. 2 Ziffern 3 und 4 genannten Unterlagen 
beizufügen.

§30

(1) Wer in der Deutschen Demokratischen Republik weder 
Wohnsitz noch Niederlassung hat, muß sich in einem Verfah
ren vor dem Amt für Erfindungs- und Patentwesen und vor 
den Gerichten entsprechend den in der Deutschen Demokrati
schen Republik geltenden Rechtsvorschriften vertreten lassen, 
sofern durch zwischenstaatliche Vereinbarungen nicht etwas 
anderes geregelt ist. In einem Verfahren vor einem Gericht 
kann zusätzlich ein in der Deutschen Demokratischen Repu
blik zugelassener Rechtsanwalt als Vertreter bestellt werden.

(2) Hat ein Antragsteller in der Deutschen Demokratischen 
Republik weder Sitz noch Wohnsitz, so hat er einem Antrags
gegner bei einem Verfahren vor dem Amt für Erfindungs
und Patentwesen auf dessen Verlangen Sicherheit wegen der 
Kosten des Verfahrens zu leisten. Die Höhe und die Frist der 
Sicherheitsleistung werden vom Amt für Erfindungs- und 
Patentwesen nach freiem Ermessen festgesetzt. Wird diese 
Frist versäumt, so gilt der gestellte Antrag als zurückgenom
men.

(3) Die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung besteht nicht, 
wenn auf der Grundlage der Gegenseitigkeit oder entspre
chender internationaler Vereinbarungen eine Befreiung von 
der Sicherheitsleistung gewährt wird.

§31

(1) Wird für die Anmeldung eines industriellen Musters auf 
Grund internationaler Vereinbarungen der Zeitpunkt einer 
vorangegangenen Anmeldung desselben industriellen Musters 
in einem anderen Staat beansprucht, so sind diese und der 
Zeitpunkt der früheren Anmeldung innerhalb einer Frist von 
2 Monaten anzugeben (Prioritätserklärung). Die Frist beginnt 
mit dem Tage, der auf den Tag der Anmeldung folgt. Inner
halb dieser Frist kann die Erklärung geändert werden. Wird 
die Erklärung nicht fristgemäß abgegeben, so kann der 
Prioritätsanspruch für diese Anmeldung nicht mehr geltend 
gemacht werden.

(2) Der Anmelder hat auf Anforderung des Amtes füt Er
findungs- und Patentwesen eine Abschrift der Erstanmel
dung einzureichen. Der Abschrift ist eine Bescheinigung bei
zufügen, mit der die Übereinstimmung der Abschrift mit dem 
Original der Erstanmeldung und der Zeitpunkt der Erstan
meldung durch die Behörde bestätigt wird, bei der die Erst
anmeldung hinterlegt worden ist (Prioritätsbeleg).

(3) Sind der Anmelder der Nachanmeldung und der Anmel
der der Erstanmeldung nicht identisch, so ist auf Anforde
rung des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen der nota
riell beglaubigte Nachweis einzureichen, daß das Prioritäts
recht innerhalb der Prioritätsfrist auf den Anmelder der 
Nachanmeldung übertragen worden ist.


